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SERobiüar angegafft werben. Sie ©efamtfoften finb
auf 295,000 ffr. angefdjlagen; nad)bem ber KantonSrat
auf ben Settel IRotfianbSarbeiten bereits 50,000 ffr. be«

willigt hat, fteüt ber IRegierungSrat nod) ein Krebit«
begehren im betrage oon 245,000 ffr.

@tä&ti|cf)e Sauprojette in Qütidj. Ser ©tabtrat
non 3ütid) erflärt in feiner Segrünbung beë Soran«
fcl)lage§ für ben aufierorbentlid)en Serfebr : Solange bie

fdjwebenben furjfriftigen ©djulben nicht in langfrifiige
2lnleif)en umgewanbelt finb, ift e§ Sfüd)t ber (täbtifcfjen
Seljörben, mit ber SluSfüfjrung großer Sauten mögticfjft
surucfjufjalten. Sieg umfo mehr, als bie Seteiltgung
am Sßäggitalwerf, bie im oitaten ^ntereffe ber ©tabt
liegt unb nid^t oerf<ä)oben werben ïann, ohnehin zur 3«'
anfprudjnahme beS KapitalmarfteS jwingt. 3Beil einer«
feits bie Sautätigfeit gering ift unb anberfeits wegen
bem fRücfgang ber ©cljülerjafil gurgeit feine neuen ©cl)'ul=

bäufer für bie primär« unb ©efunbarfdjute benötigt
werben, wäre bie 3urücff)altung in ber îlusfûljrung
größerer Sief« unb $od)bauten feilte wefentlid) leichter
als in anberen 3eiten. SRit biefer oom fisfalifcdjen
©tanbpunfte gebotenen ißolitif ftefjt aber bie ©rfüttüng
einer äufjerft wichtigen unb brtnglidjen Aufgabe im
SBiberfprud) : Sie Sefämpfung ber îlrbeitslofigfett. ©o
ferner eS finanziell wirb, barf fid) bie ©tabt 3ütid)
biefer Aufgabe nicdjt entziehen. Ser ©tabtrat hoffe, baff
in nädjfter 3ett ber Sunb burd) ben Umbau beS ®e«
bäubeS ber @ibgenöffifd)en Sechnifdjen £iochfd)ule, bie

©rfteüung beS brlngenb nötigen SoftbtenftgebäubeS, unb
ber nid)t weniger brtnglidjen Selephongebäube in wefent«
lidjem SOUa^e zur Sefämpfung ber SlrbeitStofigfeit im
fpodjbaugewerbe beitragen werbe, ©obann fei zu f>offen,
bafî aud) im nädjften 3af)re ber fuboentionierte SBof)«

nungenbau fortgefetjt werben fönne.

Saugenoffenfdiaft SBäDenSwil. Ser ©emeinberat
SBäbenSwil gelangt in SBiebererwägung eines frühem
@emeinberat§=Sef<hluffeS oor bie ©emetnbeoerfammlung
mit bem Eintrag, ber ju grünbenben neuen Saugenoffen«
fdjaft SJäbenSwit an bie Kapitatoerzinfung non 4 Käufern
mit total 12 SSBohnungen auf bie Sauer non 15 $af)ren
unter Sßeglaffung jeglicher Slbftufung einen jährlichen
fRenferizufdmh oon 2500 ffr. au§ ber ©emeinbefaffe ju
gewähren. Slufjerbem foil ber ©enoffenfdjaft- bag erfor«
berlidje Saulanb oom Sollergrunbfiücf (®emeinbe«@igen«
tum) unentgeltlich überlaffen- unb an bie UtngebungS«
arbeiten für jebeS §auS eine einmalige ©ntfchäbigung
oon 500 ffr. gewährt werben.

Kreöit für öa§ eiöoenöffifdje 23erfiif|erimg3gertchté=
gebäube in ßujetn. Ser SunbeSrat beantragt ber
SunbeSoerfamnilung bie ©röffnung eines KrebiteS oon
253,000 ffranfen für ben 2lnfauf ber Siegertfc^aft
Schumacher in Sujern, wofelbft bag etbgenöffifdie
Serfid)erung§getid)t eingerichtet werben foH.

ffür ben ©inbau oon Sfoïierjtmmern in öen,$a«
oillonS für unruhige Krante in ber lujernifdHa'nto«
nalen ^rrenanftalt @t. Urban oerlangt ber fRegieruitgS«
rat oom ©rofjen fRat einen Krebit oon 62,500 ffr.

Sauwefen in Sangenbrucf. Um bei einer atlge«
meinen Selebung ber Sautätigfeit gerüftet ju fein, wirb
auf ber Dftfeite beS SorfeS, nahe ber ©cljöntatftra^e,
eine ©ägerei mit Sollgatter, fowie eine medjanifdfe
©d)reiner= unb 3immerwerfftatt mitSagerfdjuppen erfteHt.

Kirchen « SRenooatlon in ©eengen (Stargau). Sie
Kirdjenpflege beantragt ber Kirchgemeinbe eine fRenooa«
tion ber Kirdje. fRad) bem Äoftenooranfd)lage fäme fie
auf 40,000 ffr. ju fielen unb würbe in fteben Qfafjren
amortiftert.

Slenbau beê SunbeSgeri^teS in ßaufannc. Ser
SunbeSrat ^at im Slnfdjlufj an feine ©i^ung bie ißläne

für ben Steubau be§ Sunbe§gerid)teS geprüft;

Sie Soften für biefen iReubau würben fiel) auf 7,5

SÖUillionen ffranlen belaufen, ©ine befonbere Sîommw

fion oon Mnfttern unb Slrdjiteften wirb baS ^projeft

nochmals einer weiteren Prüfung inbejug auf feine arepu

teftonifdje ©eftaltung unb bie an ba§ ©ebäube ju fteUew

ben Slnforberungen unterziehen. Sie „IReoue" berietet,

ba^ fidb ber Sau gerabeju aufbränge, inbent ßaufanne

fonft eine ©ntfd^äbigung oon 572 SRillionen gelten^

madje, wenn ber mit il)m abgefdjtoffene Sertrag »W
erfüllt werbe. Sluct) erfcljwere ber gegenwärtige Stauni'

mangel im SunbeSgeridjt ben @ef(|äftSgaug unb oer-

lange eine rafclje Söfung.

Hrbeitslcsetifürsorge und Törderwng
der Bautätigkeit in der $(bwei2.

©in ffadjtnann berietet in ber „9?. 3- 3-"'
SunbeSrat wirb nädjftbin über bie in einer Konferenz
Oon KantonSOertretem unb bem Sireltor ipfifter, Sor*
fieîjer beS ©ibg. SlrbeitSamteS in Sern, beratenen
fc^läge für äRainaljmen jur Selämpfung ber Slröeit^
lofigiett einen Sef(^lu& faffen muffen. Sabei foü b *

Sunb nad) ben borgefe^enen iÇefiimmungen bie Kantone
in iljren Sîa^nabmen jur Selämpfung ber Slrbeitc b ftl'
feit in fform bog Seittägett no^ me^r al§ biâ bat)in

unterftü|en.
SBir fonnten wa^rne^mett, bafj bie bis ^eute auf

§od)bauarbeiten bon Sunb nnb Kanton geteifteten >ub«
beutionen meift ober nur an ©enoffenfdjaften abgegeben
würben. Siefe gemeinnüfjigen Sangenoffenfi^aften ^aben
bie fpocl)bautätigfeit nur gering geförbert. Sie pribate
Santätigfeit, bur^ bie wir bie ffötberung ber Senn

tätigfeit erwarten unb erwartet fjaben, btiib juriia-
Sie ©rünbe biefer ^urüdffjattung brauchen tjiec nidfjt

uutexfuc^t ju werben; fie finb nidjt nur Sautenten
getiügenb befannt, fonberu and) bem einfid)tigen Saien.
©S fei berfudjt, £)ier einige SlnbaltSpunft^
j u erwähnen, biebielleid)tburd)bieft^weize'
rifdje SIrdjiteftenfd)aft 51t regelrechten Sot'
f (plagen erweitert, beraten unb in fform einet
^nttiatibe an bie mafegebenben Sehörben
weiter geleitet werben.

1. Sie ißribatbautätigfeit joüte mit allen
SRittetn geförbert werben, ba otjuc fie unfer ganzer §atib'
werfet ftanb bem brotjeuben finanziellen fRniu entgegenget)l'

2. 3ut praftifi^en Surchfüljrung ber fßeibatbau'
tätigfeit foKten bie San fett bie Siffercnz bon bein

ftaatlidhen ©ubmiffionSbetrag bis z" ^5% ber mit*"
liehen Saufoften beleihen unb jwar auf möglichft long®

3eit unb zu mäßigem 3'"^. Sürgfdjaften foHten auw
bon ©emeinben übernommen werben. Sen SluSfall bet

geleifteten Koften mühten bie ©emeinben in fform bon

bertorenen Saujufdjüffen beden. Set leiftungsfchmach*^
©emeinben ift eine SRinbeftleiftung ju beftimmen.

3. SaS baureife ßanb mühte bott ben ©emeinben

an bie Sauenben jtt angemeffenen Steifen ob*

gegeben werben. fReberfe bürften nur im nötigften ffo"
bem Sauenben biftiert werben. Slnftöher« unb Sinfchlnr
foften ufw. müffen auf ein SRinimum herabgefefjt werbet

4. S ie Sorfdjriften über ©trah'en, bie bttw
bas Sauen erforberlidh werben unb bie nur geringen
Serfehr ausgefegt finb, müffen bereinfadht werben.

5. Kantonale nnb örtliche Saugefe^e bütfj^
in entgegenfommenber SBeife abgeänbert werben.

gärten; müffen tuntidjft bermieben werben. @S bettul
bieS it. a. : Sie ©enehmigung bon Sadh= nnb Kelle^
wohnunpen^baS SRinbeftmah für ÜRanerftärfen, ba oew

gewöhnlichen SßohnhattS eine Srucffeftigfeit bon 3*^

2M Jllnstr. schweiz. Handw.

Mobiliar angeschafft werden. Die Gesamtkosten sind
auf 295,000 Fr. angeschlagen; nachdem der Kantonsrat
auf den Titel Notstandsarbeiten bereits 50,000 Fr. be-

willigt hat, stellt der Regierungsrat noch ein Kredit-
begehren im Betrage von 245,000 Fr.

Städtische Bauprojekte in Zürich. Der Stadtrat
von Zürich erklärt in seiner Begründung des Voran-
schlages für den außerordentlichen Verkehr: Solange die

schwebenden kurzfristigen Schulden nicht in langfristige
Anleihen umgewandelt sind, ist es Pflicht der städtischen
Behörden, mit der Ausführung großer Bauten möglichst
zurückzuhalten. Dies umso mehr, als die Beteiligung
am Wäggitalwerk, die im vitalen Interesse der Stadt
liegt und nicht verschoben werden kann, ohnehin zur In-
anspruchnahme des Kapitalmarktes zwingt. Weil einer-
seits die Bautätigkeit gering ist und anderseits wegen
dem Rückgang der Schülerzahl zurzeit keine neuen Schul-
Häuser für die Primär- und Sekundärschule benötigt
werden, wäre die Zurückhaltung in der Ausführung
größerer Tief- und Hochbauten heute wesentlich leichter
als in anderen Zeiten. Mit dieser vom fiskalischen
Standpunkte gebotenen Politik steht aber die Erfüllung
einer äußerst wichtigen und dringlichen Aufgabe im
Widerspruch: Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. So
schwer es finanziell wird, darf sich die Stadt Zürich
dieser Aufgabe nicht entziehen. Der Stadtrat hoffe, daß
in nächster Zelt der Bund durch den Umbau des Ge-
bäudes der Eidgenössischen Technischen Hochschule, die

Erstellung des dringend nötigen Postdienstgebäudes, und
der nicht weniger dringlichen Telephongebäude in wesent-
lichem Maße zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im
Hochbaugewerbe beitragen werde. Sodann sei zu hoffen,
daß auch im nächsten Jahre der subventionierte Woh-
nungenbau fortgesetzt werden könne.

Baugenossenschaft Wädenswil. Der Gemeinderat
Wädenswil gelangt in Wiedererwägung eines frühern
Gemeinderats-Beschlusses vor die Gemeindeversammlung
mit dem Antrag, der zu gründenden neuen Baugenoffen-
schuft Wädenswil an die Kapitalverzinsung von 4 Häusern
mit total 12 Wohnungen auf die Dauer von 15 Jahren
unter Weglaffung jeglicher Abstufung einen jährlichen
Renkenzuschuß von 2500 Fr. aus der Gemeindekasse zu
gewähren. Außerdem soll der Genoffenschaft das erfor-
derliche Bauland vom Bollergrundstück (Gemeinde-Eigen-
tum) unentgeltlich überlassen- und an die Umgebungs-
arbeiten für jedes Haus eine einmalige Entschädigung
von 500 Fr. gewährt werden.

Kredit für das eidgenössische Versicherungsgerichts-
gebäude in Luzern. Der Bundesrat beantragt der
Bundesversammlung die Eröffnung eines Kredites von
253,000 Franken für den Ankauf der Liegenschaft
Schumacher in Luzern, woselbst das eidgenössische
Versicherungsgericht eingerichtet werden soll.

Für den Einbau von Jsolierzimmern in den.Pa-
villons für unruhige Kranke in der luzernisch-kanto-
naken Irrenanstalt St. Urban verlangt der Regierungs-
rat vom Großen Rat einen Kredit von 62,500 Fr.

Bauwesen in Langenbruck. Um bei einer allge-
meinen Belebung der Bautätigkeit gerüstet zu sein, wird
auf der Ostseite des Dorfes, nahe der Schöntalstraße,
eine Sägerei mit Vollgatter, sowie eine mechanische
Schreiner- und Zimmerwerkstatt mit Lagerschuppen erstellt.

Kirchen-Renovation in Seengen (Aargau). Die
Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeinde eine Rénova-
tion der Kirche. Nach dem Kostenvoranschlage käme sie

auf 40.000 Fr. zu stehen und würde in sieben Jahren
amortisiert.

Neubau des Bundesgerichtes in Lausanne. Der
Bundesrat hat im Anschluß an seine Sitzung die Pläne

.Zeitung („Meisterblatt")

für den Neubau des Bundesgerichtes geprüft
Die Kosten für diesen Neubau würden sich auf fi.ö

Millionen Franken belaufen. Eine besondere Konumfi

sion von Künstlern und Architekten wird das Profi"
nochmals einer weiteren Prüfung inbezug auf seine arch"

tektonische Gestaltung und die an das Gebäude zu stellen-

den Anforderungen unterziehen. Die „Revue" berichte«,

daß sich der Bau geradezu aufdränge, indem Lausanne

sonst eine Entschädigung von 5'/2 Millionen geltend

mache, wenn der mit ihm abgeschlossene Vertrag nicht

erfüllt werde. Auch erschwere der gegenwärtige Raum-

mangel in« Bundesgericht den Geschäftsgang und ver-

lange eine rasche Lösung.

Mbettslosenlürsorge unâ Mtlerung
aer vautâtigltti» in aer Schweiz.

Ein Fachmann berichtet in der ,.N. Z. Z.": Der

Bundesrat wird nächsthin über die in einer Konferenz
von Kantonsvertretern und dem Direktor Pfister, Vvr-
steher des Eidg. Arbeitsamtes in Bern, beratenen Vor-
schlage für Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit einen Beschluß fassen müssen. Dabei soll d k

Bund nach den vorgesehenen Pestimmungen die Kantone
in ihren Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitt l> sig-

keit in Form von Beiträgen noch mehr als bis dahin

unterstützen.
Wir konnten wahrnehmen, daß die bis heute aus

Hochbauarbeiten von Bund und Kanton geleisteten Sub-
vcntionen meist oder nur an Genossenschaften abgegeben
wurden. Diese gemeinnützigen Baugenossenschaften haben
die Hochbautätigkeit nur gering gefordert. Die private
Bautätigkeit, durch die wir die Förderung der Ban-
tätigkeit erwarten und erwartet haben, blnb zurück.

Die Gründe dieser Zurückhaltung brauchen hier nicht

untersucht zu werden; sie sind nicht nur Bauleuten
genügend bekannt, sondern auch dem einsichtigen Laien.
Es sei versucht, hier einige Anhaltspunkte
zu erwähnen, dievielleichtdurchdieschweize-
rische Architektenschaft zu regelrechten Vor-
s chleigen erweitert, beraten und in Form einet
Initiative an die maßgebenden Behörden
weiter geleitet werden.

1. Die Privatbautätigkeit sollte mit allen

Mitteln gefordert werden, da ohne sie unser ganzer Hand-
werkerstand dem drohenden finanziellen Ruin entgegengeht«

2. Zur praktischen Durchführung der Privatban-
tätigkeit sollten die Banken die Differenz von dein

staatlichen Submissionsbetrag bis zu 85°/° der wir"
lichen Baukosten beleihen und zwar auf möglichst lange

Zeit und zu mäßigem Zins. Bürgschaften sollten auw
von Gemeinden übernommen werden. Den Ausfall der

geleisteten Kosten müßten die Gemeinden in Form von

verlorenen Bauzuschüssen decken. Bei leistungsschwach^
Gemeinden ist eine Mindestleistung zu bestimmen.

3. Das baureife Land müßte von den Gemeinden

an die Bauenden zu angemessenen Preisen av-

gegeben werden. Reverse dürften nur im nötigsten Fa"
dem Bauenden diktiert werden. Anstößer- und Anschluß
kosten usw. müssen auf ein Minimum herabgesetzt werden«

4. D ie Vorschriften über Straßen, die durw
das Bauen erforderlich werden und die nur geringen
Verkehr ausgesetzt sind, müssen vereinfacht werden«

5. Kantonale und örtliche Baugesetze düM
in entgegenkommender Weise abgeändert werden. AN

Härterttmüssen tunlichst vermieden werden. Es bctrlll
dies u. a. : Die Genehmigung von Dach- und Kelfi^
wohnungenfidas Mindestmaß für Mauerstärken, da beu

gewöhnlichen Wohnhaus eine Druckfestigkeit von 3-^
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®Eo per KiibiEzentimeter nie überfdEjrittert wirb; Step-
PenÇairômafje ; ©tocEwerlpöpen (2,40 m) bet genügenber
wwtbnung Oott genftern, uff. (Die unter Bunlt 5
oogefüprten Borfcprifteti foEten fo ausgearbeitet werben,
&off fie für ein fparfameö Baufpfietn bem ißrojeftierenben
"OpaltêpmiEte gibt.)

6. Bon ©tabtgemeinben unb gut finanzierten Sanb»
flettteinben foQtc ben ArdpiteEteu unb leiftungSfäpigen
«anbefltffenen ©elegenpeit geboten werben, in SB e 11

oewefrben in jeber §inficpt fparfame Bauentwürfe
^«'juveidtjen. Dabei foil der bewahrten Bau»
^"nftruEtton ber Borjug gegeben werben,
°'e mit^ilfe bon meiftungelerntenKräften
°o<P i$um*,8iele gelangen Eantt.

©etneinfameS Borgepett in ber Beratung boit jwecE»
oienïidjen Borfdjlägett, ein gutes ©inbernepmeit mit
°flt Beworben föntiett allein ber ArbeitSlofigEeit ©inpalt
öietett. ©epanbett muff werben, wenn wir baS burdp

rapib zutiepmenbe ArbeitSlofigEeit entftepenbe ©paoS
obiuenben^woEen.

3uro SnftaHattonêmonopol.
(Rorrefponbenj.)

Der neuefte ©ntfcpeib beS BunbeSgericpteS betreffenb
SnftaEationSmonopol pat einem ©egner beS SîonopolS
bie geber in bie £>anb gebrüdt. Bom ©tanbpunEt beS

SnftaEateurS wirb man feinen AuSfüprungen nur ju=
ftimmen ; eS gibt fogar Betriebsleiter, unb zu benen ge=

port ber ©cpreibende, bie nicpt greunbe beS gnftallationS»
«wnopolS finb. Qnt altgemeinen — befonbere, feltene
SluSnaptnen Eantt eS ja geben — wirb man bem freien
Bkttbewerb ben Borzug geben. Bebauerlicp ift nur, baff
bie ignftaEateure unb

'

QnftaEateuroerbänbe unter bem
freien SBettbewerb mancpmal nur benjenigen unter ben

ißrioatfirmen oerfiepen unb bei jeber ©etegenpeit gegen
ba§ OnftaKationSgefcpäft eines SBerteS, einer ©tabt ober
®emeinbe ©türm laufen. DaS fcpabet entfcpieben beiben
teilen : Die Stifta Ilateure ermecEen baburcp bei ntancpem
^rioaten bie Meinung, fie möcpten ben SBettbewerb beS
^ÖerEeS auSfcpalten, um einpeitlicp pope greife feftlegen
JU Eönnen. Diefer ©inbrucE wirb nocp oerftärEt, wenn
bas fJBerE bie SBaprnepmung tnacpen muff, wie bie ©e»

0>erbefreipeit mancpmal fo oerftanben wirb, baff man nur
d«e beftimmte Injapl — nämlicp bie bis jept beftepenben

D- fßrioatfirmen Eonjeffiottieren, alfo neu angemelbete
^aftallationSgefcpäfte nicpt julaffett foE. Die Betriebs»

jdtung beS SBerEeS, bie fonft mit allerlei Unangenepmem
bepeEigt wirb, pat aucp Eeine befonbere greube, wenn
ber BerEepr mit ben OnftaEateuren nicpt reibungslos
for fiep gept. @S gibt gerne beibfeitig eine unfreitnb»
ad)e ©timmung, bie nientanbent nüpt, aber aEen Be»
^iligten fcpabet.

®S muff ber Söunfdp unb baS Befireben jebeS weit»

Hilgen Betriebsleiters fein, ben ©tromabfap für Sidpt

fob ßvaft ju peben. Beben einem möglicpft einfaepen,
rn oerfcfjiebenen Berpciltniffen Secpnung trageitbeti Segle»

jaent für bie ©trontabgabe gepört baju bie gemein»
' a m e ülrbeit ber SnftaEateure unb beS 3BerEeS. @S gibt
tjbonnenten, bie fiep an jenen ober an einen attberen

(Mtadateur palten, ober enblicp folclje, bie fiep nur ootn'
^erf bebienen laffen wollen. Alfo ift eS wopt am beften,

man fid) in bie Arbeit ber AbonnentemSBerbung
fob tp Sjen Berblenft beS (jnftaEierenS teilt. Sßir finb
|?9ar fo meit gegangen, baff wir ben $nftaEateuren aEe

^dufer beEannt gaben, bie nocp Eeinen Anfcpluff patten.

©cpiüierigEeiten bringen mantptttal aucp bie Anmelbe»

fob Abnapmeoorfdpriften, bie Auslegung beS DarifeS unb
^ SnftaltationSpreife.

@S bürfte jebem Snftallateur Elar fein, baff ber Be»
triebSleiter, wenn er auf Drbnung peilt unb bie oont
SnfpeEtorat oerlangten ©rpebungen richtig auSfüEen wiE,
auf bie Slitarbeit unb ben guten SBiEen ber Eongeffionierten
SnftaEateure angewiefen ift. Stattepe BeibuttgSfläcpe
würbe oerfcpwinbeit ober überhaupt nidpt entftepen, wenn
aEe Snftallateure biefer ^flicpt gewiffenpaft, genau unb
reeptgeitig nacpEämen. ©S ift für ben Betriebsleiter pöcpft
unangenepm, wenn er in ©cfüEung biefer fffflicpt bie
Betreffenden ntapnen mu| ; mandpmal wirb ipm barauS
ber Borwurf eines BucpfiabenreiterS unb BureauEratett
gemadpt. SBenn aber baS bie Snftaflateure tun, muff
man fiep nicpt wunbern, wenn bie Abonnenten baS gteiepe
Sieb fingen. Bebenbei benterEt, liefje fidp über biefe fo»
genannte BureauEratie ein ©äplein für fiep fepreiben ; baS

gefdpiept oieEeicpt ein anbermal. Alfo erfepmere man
nidpt bie Arbeit ober ben ©tanbpunEt beS SBerfeS, fon»
bem arbeite mit unb ftüpe ipn; benn aucp biefer gepört
in baS Kapitel ber praftifepen Sufammenarbeit.

Die Auslegung beS DarifeS für befonbere gälle
foEte nur auf ©runb oorperiger Befpredpung mit bem
Betriebsleiter gefdjepen. Der Bepörbe unb ber Öffent»
licpEeit gegenüber ift bodp biefer aEein oerantwortlicp; bie

nötige ©rfaprung auf bem Darifwefen, ber ridptige Blid
für anfällige, oont $nftaflateur ungewoEte, Umgepungen
ber Borfepriften unb anbereS flipren burdp eine gegen»
feitige müttblidje Befpreepung unb AufElärung wopl in
ber Begel ju einem beibfeitS befriebigenben AuSweg;
fonft ift bie maffgebenbe Bepörbe in ber Sage, nadp An»
pörung beiber Deile, einen Befcpluff ju faffen. ^tnterper
eine unridptige Auslegung beS DarifeS rücEgangig su
maepen unb eine unerlaubte SnftaEation ju unterfagen,
ift für aEe Beteiligten (SBerE, SnftaUateur unb ißrioate)
gleidp unangenepm, unb man erfepwert baburdp bem Be»
triebSleiter eine einpeitliepe unb entgegenEommenbe güp»

rung biefeS Betriebszweiges. Die $nftaEateure möcpten
fiep immer einige AugenblicEe in bie Sage beS Betriebs»
leiterS pineinbenEen ; bann Eontmett fie opne weiteres auf
ben ridpligen 2Beg!

©nblicp bie SnftattationSpreife. baS 2BerE

weber ©cpmupEonEurrens tttacpen, nocp fonft bie greife
unterbieten foE, fepeint mir gegeben; aber ebenfofepr tttufj
auf ber andern ©eite oon ben SnftaEateuren oerlangt
werben, bap fie als ridptige ©efcpäftSleute bie ^Sretfe nicpt
über beut aEgemein üblidjen Slafj palten. 3ßenn eine

BreiSoereinbarung auf einen aEgemein gültigen Darif
tnöglidp ift, wirb man baS beibfeitig begrüben ; bieS bient

jur gegenfeitigen fjocppaltung gefunber ©efdpäftSgrunb»
fäpe, fdpüpt oor wiEEürlidpen Auslegungen unb befeitigt
oon Anfang an gemiffe Stimmungen beS StifftraueitS.
Aucp auf biefetn ©ebiete peipt eS: fpanb in Çattb ar»
beiten bringt ntepr Befriebigung, als wenn QnftaEateure
unb SßerE auf gefpanntem gufje ftepen.

DaS ^oftaEationSgefdpäft eines SBerEeS unb bie pri»
oaten ©efepäfte Eönnen, wie oiele Beifpiele beweifen, ganz
gut nebeneinanber beftepen. Die ^nftallateure ntüffen
nur bie ©ttabe paben, biefe Betriebsabteilung beS SBerEeS

nicpt z» beEämpfen unb ipm bie nötige BewegungSfreipeit
ZU laffen. @S ift gewi| Eleittlidp genug, wenn man einem
SBerE zumutete, eS bürfe nicpt mepr burdp Qjnferate fein
©efepäft beEannt geben! Db bie (jnftaEationSgefcpäfte
ber SßerEe nötig finb, ift für fie weniger eine Stonopol»
ober finanzieEe, fonbern oor aEem eine betriebStecpnifcpe
groge. hierüber folgenbeS: Bei ©rfteEung unb ©rweite»

rung eines SßerEeS muff man gefcpulte Kräfte beiziepen.
©S ift Elar, baff man fiep fotdpe für ben Betrieb unb ben
aEgemeinen Unterpalt fiepert. Den Borteil pierauS paben
in erfter Sinie bie Abonnenten ; benn nur mit gefdpulten,
tüdptigen Seilten laffen fiep (Störungen rafcp bepeben.
gerner müffen bie SBerEe ftets einen ©tamtn Arbeiter

Nr. 2k Jllnstr. schwetz. Handw.-Zeitung („Metsterblatt") 2K7

^ìllo per Kubikzentimeter nie überschritten wird; Trep-
Venhausmaße; Stockwerkhöhen (2,40 m) bei genügender
wwidnung von Fenstern, usf. (Die unter Punkt 5

^geführten Vorschriften füllten so ausgearbeitet werden,
"aß sie für ein sparsames Bausystem dem Projektierenden
àhaltspuukte gibt.)

6. Von Stadtgemeinden und gut finanzierten Land-
Gemeinden sollte den Architekten und leistungsfähigen
àubeflissenen Gelegenheit geboten werden, in Wett-
bewarben in jeder Hinsicht sparsame Bauentwürfe
àzureichen. Dabei soll der bewährten Bau-
Instruktion der Vorzug gegeben werden,
d>e mitHilfe von meistungelerntenKräften
dach zum^Ziele gelangen kann.

Gemeinsames Vorgehen in der Beratung von zweck-
dienlichen Vorschlägen, ein gutes Einvernehmeil mit
Pn Behörden können allein der Arbeitslosigkeit Einhalt
bieten. Gehandelt muß werden, wenn ivir das durch
die rapid zunehmende Arbeitslosigkeit entstehende Chaos
adwenden^wollen.

Zum Jnstallationsmonopol.
(Korrespondenz.)

Der neueste Entscheid des Bundesgerichtes betreffend
Änstallationsmonopol hat einem Gegner des Monopols
die Feder in die Hand gedrückt. Vom Standpunkt des

Installateurs wird man seinen Ausführungen nur zu-
stimmen; es gibt sogar Betriebsleiter, und zu denen ge-
hört der Schreibende, die nicht Freunde des Installations-
Monopols sind. Im allgemeinen — besondere, seltene
Ausnahmen kann es ja geben — wird man dem freien
Wettbewerb den Vorzug geben. Bedauerlich ist nur, daß
die Installateure und Jnstallateurverbände unter dem
freien Wettbewerb manchmal nur denjenigen unter den

Privatfirmen verstehen und bei jeder Gelegenheit gegen
das Jnstallationsgeschäft eines Werkes, einer Stadt oder
Gemeinde Sturm laufen. Das schadet entschieden beiden
Teilen: Die Installateure erwecken dadurch bei manchem
Privaten die Meinung, sie möchten den Wettbewerb des
Werkes ausschalten, um einheitlich hohe Preise festlegen
ZU können. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn
das Werk die Wahrnehmung machen muß, wie die Ge-

Werbefreiheit manchmal so verstanden wird, daß man nur
°i»e bestimmte Anzahl — nämlich die bis jetzt bestehenden

7s- Privatfirmen konzessionieren, also neu angemeldete
^ustallationsgeschäfte nicht zulassen soll. Die Betriebs-
ieitung des Werkes, die sonst mit allerlei Unangenehmem
behelligt wird, hat auch keine besondere Freude, wenn
der Verkehr mit den Installateuren nicht reibungslos
vor sich geht. Es gibt gerne beidseitig eine unfreund-
ache Stimmung, die niemandem nützt, aber allen Be-
^fügten schadet.

Es muß der Wunsch und das Bestreben jedes weit-
stchtigen Betriebsleiters sein, den Stromabsatz für Licht
und Kraft zu heben. Neben einem möglichst einfachen,

en verschiedenen Verhältnissen Rechnung tragenden Regle-
went für die Stromabgabe gehört dazu die gemein-
î a m e Arbeit der Installateure und des Werkes. Es gibt
Abonnenten, die sich an jenen oder an einen anderen
êstallateur halten, oder endlich solche, die sich nur vom
Werk bedienen lassen wollen. Also ist es wohl am besten,
"'enn man sich in die Arbeit der Abonnenten-Werbung
stud in den Verdienst des Jnstallierens teilt. Wir sind
wgar so weit gegangen, daß wir den Installateuren alle
Däuser bekannt gaben, die noch keinen Anschluß hatten.

Schwierigkeiten bringen manchmal auch die Anmelde-
ststd Abnahmevorschriften, die Auslegung des Tarifes und
'e Jnstallationspreise.

Es dürfte jedem Installateur klar sein, daß der Be-
triebsleiter, wenn er auf Ordnung hält und die vom
Inspektors verlangten Erhebungen richtig ausfüllen will,
auf die Mitarbeit und den guten Willen der konzessionierten
Installateure angewiesen ist. Manche Reibungsfläche
würde verschwinden oder überhaupt nicht entstehen, wenn
alle Installateure dieser Pflicht gewissenhaft, genau und
rechtzeitig nachkämen. Es ist für den Betriebsleiter höchst
unangenehm, wenn er in Erfüllung dieser Pflicht die
Betreffenden mahnen muß; manchmal wird ihm daraus
der Vorwurf eines Buchstabenreiters und Bureaukraten
gemacht. Wenn aber das die Installateure tun, muß
man sich nicht wundern, wenn die Abonnenten das gleiche
Lied singen. Nebenbei bemerkt, ließe sich über diese so-
genannte Bureaukratie ein Sätzlein für sich schreiben; das
geschieht vielleicht ein andermal. Also erschwere man
nicht die Arbeit oder den Standpunkt des Werkes, son-
dern arbeite mit und stütze ihn; denn auch dieser gehört
in das Kapitel der praktischen Zusammenarbeit.

Die Auslegung des Tarifes für besondere Fälle
sollte nur auf Grund vorheriger Besprechung mit dem
Betriebsleiter geschehen. Der Behörde und der Offent-
lichkeit gegenüber ist doch dieser allein verantwortlich; die

nötige Erfahrung auf dem Tarifwesen, der richtige Blick
für allfällige, vom Installateur ungewollte, Umgehungen
der Vorschriften und anderes führen durch eine gegen-
seitige mündliche Besprechung und Aufklärung wohl in
der Regel zu einem beidseits befriedigenden Ausweg;
sonst ist die maßgebende Behörde in der Lage, nach An-
hörung beider Teile, einen Beschluß zu fassen. Hinterher
eine unrichtige Auslegung des Tarifes rückgängig zu
machen und eine unerlaubte Installation zu untersagen,
ist für alle Beteiligten (Werk, Installateur und Private)
gleich unangenehm, und man erschwert dadurch dem Be-
triebsleiter eine einheitliche und entgegenkommende Füh-
rung dieses Betriebszweiges. Die Installateure möchten
sich immer einige Augenblicke in die Lage des Betriebs-
leiters hineindenken; dann kommen sie ohne weiteres auf
den richtigen Weg!

Endlich die Jnstallationspreise. Daß das Werk
weder Schmutzkonkurrenz machen, noch sonst die Preise
unterbieten soll, scheint mir gegeben; aber ebensosehr muß
auf der andern Seite von den Installateuren verlangt
werden, daß sie als richtige Geschäftsleute die Preise nicht
über dem allgemein üblichen Maß halten. Wenn eine

Preisvereinbarung auf einen allgemein gültigen Tarif
möglich ist, wird man das beidseitig begrüßen; dies dient

zur gegenseitigen Hochhaltung gesunder Geschäftsgrund-
sähe, schützt vor willkürlichen Auslegungen und beseitigt
von Anfang an gewisse Stimmungen des Mißtrauens.
Auch auf diesem Gebiete heißt es: Hand in Hand ar-
beiten bringt mehr Befriedigung, als wenn Installateure
und Werk auf gespanntem Fuße stehen.

Das Jnstallationsgeschäft eines Werkes und die pri-
vaten Geschäfte können, wie viele Beispiele beweisen, ganz
gut nebeneinander bestehen. Die Installateure müssen

nur die Gnade haben, diese Betriebsabteilung des Werkes
nicht zu bekämpfen und ihm die nötige Bewegungsfreiheit
zu lassen. Es ist gewiß kleinlich genug, wenn man einem
Werk zumutete, es dürfe nicht mehr durch Inserate sein
Geschäft bekannt geben! Ob die Jnstallationsgeschäfte
der Werke nötig sind, ist für sie weniger eine Monopol-
oder finanzielle, sondern vor allem eine betriebstechnische
Frage. Hierüber folgendes: Bei Erstellung und Erweite-

rung eines Werkes muß man geschulte Kräfte beiziehen.
Es ist klar, daß man sich solche für den Betrieb und den
allgemeinen Unterhalt sichert. Den Vorteil hieraus haben
in erster Linie die Abonnenten; denn nur mit geschulten,
tüchtigen Leuten lassen sich Störungen rasch beheben.
Ferner müssen die Werke stets einen Stamm Arbeiter
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